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Beratungsfolge  Termin Entscheidung 
Ausschuss für Soziales 01.03.2023 vorberatend 

Personal- und Organisationsausschuss 02.03.2023 vorberatend 

Haushalts- und Finanzausschuss 02.03.2023 vorberatend 

Verbandsversammlung 08.03.2023 beschließend 

 
 
Finanzielle, personelle und organisatorische Auswirkungen 
 

 

 

Finanzielle Auswirkungen im laufenden Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr?  ☐ Nein    ☐ Noch nicht absehbar     ☐ Ja, € 

Stehen Mittel zur Verfügung? ☐ Nein   ☐ Ja Produkt / Sachkonto: 
Wird ein Antrag auf überplanmäßige / außerplan-
mäßige Ausgaben gestellt?   ☐ Nein     ☐ Ja 

Ist die Begründung der Unabweisbarkeit der Kosten in 
Sachverhaltsdarstellung enthalten?  ☐ Nein   ☐  
Ja   Ja 

Finanzielle Auswirkungen in den Folgejahren?   
☐ Nein     ☐ Noch nicht absehbar       ☐ Ja, € 

Auswirkungen auf den Stellenplan im lfd. Haushalts- / Wirtschaftsjahr? 

☐ Nein        ☐  Noch nicht absehbar       ☐ Ja 

Sonstige personelle / organisatorische Auswirkungen 

☐ Nein     ☐ Noch nicht absehbar     ☐ Ja    

Auswirkungen auf den Stellenplan in den Folgejahren? 

☐ Nein        ☐ Noch nicht absehbar        ☐ Ja 

Sonstige personelle / organisatorische Auswirkungen 

☐ Nein     ☐ Noch nicht absehbar     ☐ Ja 

Kosten insgesamt 

€   

 

Belastung LWV 

€   

Beteiligung Dritter 

€   

Ergänzende Darstellung zu den finanziellen Auswirkungen 

siehe unter Ziffer    der Begründung. 

 Veranschlagung 

im Teilergebnishaushalt 

☐   

im Teilfinanzhaushalt 

-Investitionstätigkeit- 

☐  

 

 

☐ Nein 

 

 

☐ Ja        

 

€                

€                

Sachkonto 
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Beschlussvorschlag 
 

Die Entwicklung der Verbandsumlage stellt die Kreise und kreisfreien Städte in Hessen vor große 

Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund setzt sich der LWV Hessen für eine dynamisch 

wachsende Kostenbeteiligung von Land und Bund ein. 

Gleichzeitig ist es aber auch erforderlich, dass der LWV Hessen den eingeschlagenen Weg der 

Konsolidierung fortsetzt. Die Verwaltung wird daher aufgefordert, im Jahr 2023 ein 

Konsolidierungsprogramm aufzulegen, welches einen maßgeblichen Beitrag zur Dämpfung der 

Kostendynamik leisten soll. Dazu sind in sämtlichen Bereichen des LWV Hessen Aufgaben, 

Strukturen und Standards kritisch zu beleuchten und mögliche Einsparpotentiale parallel zur 

Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2024 aufzuzeigen. 

 
Begründung 
 

Teilhabe für alle durch Inklusion ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Bundesweit sind die 

Aufwendungen in der Eingliederungshilfe auf rund 22 Mrd. Euro in 2021 dynamisch angestiegen. 

Auf den LWV Hessen als maßgeblichen Träger der Eingliederungshilfe entfallen im Jahr 2023 rund 

1,8 Mrd. Euro im Bereich der Eingliederungshilfe/ Sozialhilfe. Die Haushaltsberatungen 2023 des 

LWV Hessen machen deutlich, dass verschiedene Aspekte kontinuierlich für weiter steigende 

Fallzahlen und Aufwendungen in der Eingliederungshilfe sorgen werden. Das betrifft insbesondere 

Leistungen in der eigenen Häuslichkeit, im Persönlichen Budget, in besonderen Wohnformen 

(inklusive der Gestaltung des Tages) und in Wohnpflegeheimen. Fachlich begründet werden die 

Fall- und Aufwandssteigerungen unter anderem mit dem Wandel individueller Lebensentwürfe, dem-

demografischen/ gesellschaftlichen Wandel sowie mit steigenden Fallkosten/ Transferkosten. Einen 

nicht unerheblichen Teil des Anstiegs bei den Transferleistungen macht die Tarifsteigerung 2023 bei 

den Leistungserbringern mit allein ca. 76 Mio. Euro aus. Die Leistungserbringer in Hessen haben 

eine sehr hohe Tarifbindung. Hinzu kommt die inflationsbedingte Steigerung der Sachkosten. 

Für die kommunale Familie in Hessen stellen die dynamisch steigenden Kosten des LWV Hessen 

in der Eingliederungshilfe eine große Herausforderung dar. Der Großteil der Aufwendungen wird 

dabei über die Verbandsumlage durch die Kreise und kreisfreien Städte finanziert. Die Kosten der 

Eingliederungshilfe belasten somit die gesamte kommunale Familie enorm mit steigender Tendenz. 

Die gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Inklusion bedarf einer gesamtgesellschaftlichen 

adäquaten Finanzierung durch stärkere Kostenbeteiligung von Bund und Land insbesondere nach 

Etablierung des Bundesteilhabegesetztes. 

Das Bundesteilhabegesetz hat zu notwendigen Veränderungen in der Organisationsstruktur beim 

LWV Hessen wie bei allen Trägern der Eingliederungshilfe in Deutschland geführt. Gerade unter 

Bezugnahme aufsteigende Fallzahlen und Aufwendungen ist es notwendig, Aufgaben, Strukturen 

und Standards des LWV Hessen ständig kritisch zu beleuchten und Prozesse sowie Abläufe ggf. 

anzupassen. Dies sollte insbesondere vor dem Hintergrund passieren, dass in der öffentlichen 

Wahrnehmung die Umsetzung des BTHG wegen der hohen Komplexität deutschlandweit aber auch 

in Hessen als zu bürokratisch wahrgenommen wird. Eine praxistaugliche und damit unbürokratische 

Umsetzung des BTHG ist auf allen Ebenen insbesondere auch für die betroffenen Menschen wichtig. 

Ein moderner Sozialdienstleister hat stetig seine eigenen Strukturaufwendungen im Blick. Im 

Hinblick auf die Entwicklung der Kosten ist eine tiefgreifende Analyse von Aufgaben, Strukturen und 

Standards noch einmal von besonderer Bedeutung. 



Der Begleitbeschluss zum Haushalt 2023 des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe vom 

20.12.2022, der mehrheitlich durch die Landschaftsversammlung (Drei Gegenstimmen der Fraktion 

DIE LINKE.Die PARTEI) beschlossen wurde und wortgleich bei diesem Antrag übernommen wurde, 

entfaltet in diesem Sinne Vorbildcharakter. 

 
 
 
(Michael Reul) 
Fraktionsvorsitzender  

 




